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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

ArbVG §105

Rechtssatz

Der Verleihbetrieb ist zur Verständigung des (zuständigen) Betriebsrates verp5ichtet, weil es in den Fällen, in denen

Arbeitgeber und Betriebsinhaber (im Sinne des § 105 ArbVG) verschiedene Personen sind, auf Grund der

arbeitsvertragsrechtlichen Bedeutung des Kündigungsschutzes auch im betriebsverfassungsrechtlichen Vorverfahren

auf den Arbeitgeber (= Arbeitsvertragspartner) ankommt.
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